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MARCO SPUHLER

«Vom bosen Geist
durch die Armuth getrieben»

Einzelfallstudie eines Raubiiberfalls auf der Ziircher Landschaft
in der frithen Neuzeit am Quellenbeispiel

Einleitung

Erst als die beiden Nachginger Kilchsperger und Ott den soeben
verhorten Rudolf Obrist von Seebach am 9. September 1767 in den
Wellenberg tiberfiithren lassen und ihn zur «sicherheit auf der straas
mit einem diumeleisen»' verwahren wollen, gesteht Obrist den ihm
angelasteten «durch gefihrlichen angriff, misshandlung und berau-
bung begangenen zweifachen Strassen-Raub»?.

Das Gestindnis des bereits zu diesem Zeitpunkt dringend tatver-
dichtigen Rudolf Obristist die Peripetie in den Ermittlungen um den
am 28. August 1767 «bey dem Ende des Aftholterer Gemeinde-Holt-
zes im Hiirst»? veriibten Uberfall auf Felix Meyer von Nassenwil, der
sich gegen Mitternacht auf dem Weg nach Hause befand und an besag-
ter Stelle von einer Person «iibel tractiert»* und ausgeraubt wurde.

Der schriftliche Uberrest der Nachforschungen iiber den Fall findet
sich im Staatsarchiv des Kantons Ziirich unter der Signatur A 13 in
der Schachtel mit dem Titel Mord und Raub und verteilt sich auf ins-
gesamt zehn Dokumente unterschiedlicher Art. Diese wurden zwi-
schen dem 29. August und dem 30. September 1767 produziert und

' StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.
2StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.
3 StAZH A 13, Dossier Obrist, Weisung vom 09.09.1767.
4 StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 29.08.1767.
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umfassen hauptsichlich die Niederschrift der gefiihrten Examina und
den Schriftverkehr zwischen den 6rtlichen Behérden der Obervogtei
Regensdorf und dem Kleinen Rat der Stadt Ziirich.

Im Zentrum steht im Folgenden die Rekonstruktion des Tather-
gangs und des ermittlungstechnischen Ablaufs anhand der vorliegen-
den Quellen. Nach einer kurzen Schilderung der Aktenlage und der
Beschreibung der benutzten Dokumente wird anhand der Schriftstii-
cke der Ermittlungsgang dargestellt. Anschliessend werden einige
bemerkenswerte Punkte diskutiert. Im abschliessenden Fazit werden
die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.

Aktenlage

Die in einem Dossier zusammengefassten und so von den restlichen
Aktenstiicken der Archivschachtel getrennten Dokumente zum Uber-
fall auf Felix Meyer zeichnen den Ablauf der behérdlichen Ermitt-
lungstitigkeit von der ersten Aufnahme der Aussage des Opfers am
29. August 1767, dem Tag direkt nach dem Uberfall, bis zum Final-
Examen am 29. September 1767 und der abschliessenden Ubergabe
des Berichtes an den Rat am 30. September 1767 auf. Die Schriftstii-
cke umfassen mehrere Anhérungen von Felix Meyer, verschiedene
Protokolle der Verhore mit Rudolf Obrist, dessen Frau Catharina
Tuggener, seinen Tochtern Verena und Anna Obrist sowie einigen
weiteren Zeugen. Hinzu kommen zwei Berichte des Leutpriesters
Escher, eine Weisung der Obervogtei Regensdorf an den Rat und drei
Schreiben des Rates an den Nachgiinger Kilchsperger.

Die Dokumente sind allesamt im Folio-Format auf Papier verfasst
und weisen deutliche Faltspuren auf, die auf einen regen Gebrauch
schliessen lassen. Die im zusammengetfalteten Zustand sichtbare
Riickseite ist von zeitgendssischer Hand jeweils mit dem Adressaten,
teilweise mit dem Dokumententypus (Weisung, Examina, Bericht),
und dem Ausstellungsdatum beschriftet. Die Mitteilungen der Nach-
ginger und der Obervégte an den Ziircher Rat verfiigen alle iiber eine
kurze, aber dennoch formliche Anrede. Immerhin handelt es sich
dabei um einen verwaltungsinternen Briefwechsel zwischen den
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Nachgingern als Mitgliedern des Kleinen Rates und dem Kleinen
Rat selbst. Einzig die beiden Berichte des Leutpriesters Escher begin-
nen mit mehrzeiligen Huldigungen des Biirgermeisters und der Rats-
herren des Kleinen Rates. Hinsichtlich des Ermittlungsverfahrens
wird stets zwischen «Aussagen» und «Examen» unterschieden. Simt-
liche Aussagen der beteiligten Personen sind als Fliesstext in indirek-
ter Rede wiedergegeben, wihrend bei den Examina Fragen und Ant-
worten tabellarisch gegliedert und klar voneinander abgetrennt
sind.

Tathergang

Zur Rekonstruktion des Tathergangs und zur Veranschaulichung der
behordlichen Ermittlungstitigkeit sollen unter kurzer und pragnanter
Beschreibung der Inhalte der einzelnen Schriftstiicke die fiir die
Gesamtbetrachtung des Kriminalfalles relevanten Fakten besprochen
werden.

Uberfall auf dem Heimweg

Ins Rollen kommt die Untersuchung mit der Aussage des 36-jihrigen
Felix Meyer® vom 29. August 1767, aufgenommen nur wenige Stun-
den nach dem nichtlichen Uberfall durch die beiden Ratsherren Hir-
zel und Kilchsperger. Das Opfer schildert darin den Tathergang hin-
sichtlich des zeitlichen Ablaufs, der Gewaltanwendung des Titers und
des thm entwendeten Hab und Guts, bis er schliesslich «zu hochst-
nétlicher Verpflegung in das Spithal gewisen»® wurde. Meyer gibt an,
er habe sich gegen 23 Uhr gemeinsam mit Heinrich Schidti, ebenfalls
in Nassenwil wohnhaft, auf den Weg vom Réthel nach Hause bege-

> Felix Meyer, getauftam 12. August 1731, verheiratet mit Barbara Huber, vier Kinder,
gestorben am 27. Januar 1800, vgl. StAZH E II1 79.4, S.331, und StAZH E 111 79.7,
S.79.

¢ StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 29.08.1767. Uber das Ausmass der Ver-
letzungen geben die Untersuchungsakten keine Auskuntft.
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ben. Im Kiferholz sei ein Mann zu ihnen gestossen, der sie freundlich
angesprochen und vorgegeben habe, auf dem Weg nach Zurzach zu
sein und sich ithnen anschloss. Da Schidti immer weiter zuriickfiel,
habe Meyer am Ende des heutigen Hiirstholzes in Ziirich-Affoltern
aufihn gewartet und bei dieser Gelegenheit seine Sicke besser zusam-
menbinden wollen. «Wihrend disem habe er von dem Mann [Obrist,
d. V.] mit einem Zaunsteken, einen Streich bekommen, dass er nider-
gefallen, habe gespiihrt, dass er ihnn aussuche.»” Auf seine Bemerkung
gegeniiber dem Angreifer, er habe das meiste Geld in der Stadt aus-
gegeben, habe der Titer ihm «dass Maul Zugehalten, ins Gesicht
geschlagen, und [ihn, d. V] tibel tractiert, und endlich beraubet»®. Nur
mit Miithe und starken Schmerzen sei Meyer bis nach Affoltern
geckommen. Schliesslich zihlt er auf, dass ihm circa 17 Gulden, die er
durch Getreideverkauf eingenommen hatte, drei Sicke Korn, «ohnge-
fihr Lider an einem Y4 eines Rindshaiitlis, und etwas Solle Leder»’, Salz,
Ol und ein Handkasten mit diversen Kleinigkeiten entwendet worden
seien.

Mit Pilgern unterwegs

Am 8. September 1767 bestitigt Felix Meyer seine Klage gegeniiber
den als Nachgingern eingesetzten Ratsherr Kilchsperger und Zunft-
meister Ott und gibt ausserdem zu Protokoll, dass «der vorhanden
Obrist der seye, der ihne beraubet»'®. Offenbar kam es zu einer Gegen-
tiberstellung, die in den Akten nicht explizit erwihnt wird. Wie der
Verdacht so schnell auf Obrist fallen konnte, wird an dieser Stelle noch
nicht klar, am selben Tag findetjedoch das erste Verhor mit ihm statt.
Obrist gibt eine andere Version des fraglichen Abends zu Protokoll:
So habe er circa um 19:30 Uhr die Stadt verlassen, um bei Fehndrich
Schmid auf dem Butzenbiihl etwas zu trinken. Nach einem einstiin-

7StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 29.08.1767.
8 StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 29.08.1767.
? StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 29.08.1767.
10StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 08.09.1767.
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digen Aufenthalt sei er dann gegen 22 Uhr vom Butzenbiihl her nach
Hause aufgebrochen und habe «7 bis 8 Pilger, worunter 3 oder 4
Weibspersonen angetroffen, die mit thm heimgegangen und bey ihm
iibernachtet»!. Er habe zu Hause geklopft, konne sich aber nicht mehr
erinnern, welche seiner Tochter ihm das Tor gedffnet habe. Auf die
Frage, was er am besagten Freitag in der Stadt getan habe, gab Obrist
an, er habe Kernen verkaufen wollen und Seife und Brot gekauft.
Die Fragen, ob er Leder gekauft und ob er Leder im Haus habe,
verneinte er beide.

Vom selben Datum findet sich allerdings eine Aussage eines Hans
Georg Huber, eines Schuhmachers von Seebach, der berichtet, wie er
am Sonntag, dem 6. September 1767, bei Obrist zu Besuch gewesen
sei und dieser ihm Arbeit angeboten hitte. Auf Hubers Nachfrage,
ob und wie viel Leder Obrist besitze, habe dieser ihm entgegnet, er
habe eine halbe Rindshaut und etwas Sohlenleder fiir 24 Schilling
das Pfund gekauft. Als Obrist ihm das Leder zeigen wollte, habe sich
dessen Frau jedoch vehement dagegen gesperrt.

Diese Aussage wird Obrist nach seinem ersten Verhér vorgelesen.
Er streitet jedoch alles ab und betont, der Schuhmacher habe ihn nach
Arbeit gefragt. Er habe ihn aber abweisen miissen, da er kein Leder
besitze.

Der markante Widerspruch belastet den mutmasslichen Titer
offensichtlich in solch hohem Ausmass, dass er im Anschluss gefangen
genommen wird. In der zuvor aufgeworfenen Frage, wie der Verdacht
so schnell auf Obrist fallen konnte, gibt eine Weisung vom 9. Septem-
ber 1767 Auskunft: Offenbar hatte Meyer in den Tagen nach dem
Uberfall auf eigene Faust ermittelt. In der durch die Kanzlei des Amtes
Regensdorf im Auftrag der Ratsherren Hirzel und Kilchsperger aus-
gefertigten Weisung wird erwihnt, dass der Verdichtige zum Verhor
aufgeboten wurde, nachdem «durch Nachforschung» Meyers und
belastende Berichte weiterer Personen «sehr starker Verdacht auf
Rudolff Obrist von Seebach gefallen»'? war. Wie bei Delikten gegen
Leib und Leben tiblich, wurde der Fall mit dieser Weisung nach dem

T StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 08.09.1767.
12 StAZH A 13, Dossier Obrist, Weisung vom 09.09.1767.
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ersten Verhor mit dem Tatverdichtigen an die Gnidigen Herren des
Ziircher Rates iiberwiesen, Obrist selbst im Gefingnis Oetenbach
inhaftiert.

Widerspriichlichkeiten

Ebenfalls am 9. September machen die Frauen der Familie Obrist als
Zeuginnen ihre ersten Aussagen im Ratshaus. Catharina Tuggener,
Obrists Frau, tiihrt aus, dass ihr Mann am fraglichen Abend nach
seiner Ankunft zu Hause durch das Fenster eingestiegen sei. Den
genauen Zeitpunkt kann sie jedoch nicht nennen. Am nichsten Mor-
gen habe er ihr zwei oder drei Sicke, einen Gulden, Leder und einen
Kasten mit Kleinigkeiten gezeigt und erklirt, er habe «einen vollen
Mann schlaffend angetroffen, dem er es genohmen»'. Sie sei dartiber
sehr erschrocken gewesen und habe die Tat anzeigen wollen, ihr Mann
habe sie jedoch mit Drohungen davon abgehalten. Weiter sei am dar-
auffolgenden Sonntag Felix Meyers Bruder bei ihnen zu Besuch gewe-
sen und ihr Mann habe von diesem erfahren, dass in Sachen des
beraubten Felix Meyer ermittelt werde. Darauf habe er die gestohle-
nen Sachen, die er in einem Schopf vergraben hatte, in seine Kammer
gebracht. Als man im Zuge des Nachgangs sein Haus durchsuchen
wollte, habe er diese in das Giillenloch geworfen.

Verena Obrist, 27 Jahre alt, erginzt in ihrer Aussage die Angaben
ihrer Mutter, indem sie angibt, dass sie threm Vater in der Tatnacht
die Tiire gedffnet und die Sicke, einen Kasten und zwei bis drei Gul-
den Miinz sofort gesehen habe. Auch sie habe die Tat anzeigen wol-
len, ihr Vater sei «aber in Trohung ausgebrochen, wann sie etwas
sagind woll er ithnen das Haus anziinden»'*. Sowohl Mutter als auch
Tochter beteuern, sie hitten den Diebstahl und die Drohungen am
Tage der Aussagen bei Zunftmeister Haug anzeigen wollen.

Aus den spiteren Dokumenten geht hervor, dass die beiden Frauen
im Anschluss an ihre Aussagen aus dem Ratshaus geflohen sind. Als

13 StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 09.09.1767.
4 StAZH A 13, Dossier Obrist, Aussage vom 09.09.1767.
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unmittelbare Reaktion beauftragt der Rat der Stadt Ziirich den Nach-
ginger Kilchsperger, die «albereits verhorte nachhero aber entloffene
Ehfrau und ilteren Tochter an hande»'® zu bringen, und es wird ver-
anlasst, «beide samt der jiingeren Tochter gleicher gestalten des nihe-
ren und sorgfiltigen zu examinieren, und selbige jedoch voneinander
wol abgesondert in den Oetenbach setzen zu lassen»'®. Weiter be-
schliesst der Rat, dass Rudolf Obrist am Nachmittag erneut examiniert
und anschliessend in den Wellenberg iiberftihrt werden soll.

So folgt das zweite Examen mit dem im Oetenbach gefangen gehal-
tenen Obrist, durchgefiihrt durch die Nachginger sowie Ratsherr
Hirzel als stellvertretenden Obervogt von Regensdorf. Obrist streitet
die Tat nach wie vor ab, wiederholt auf die Fragen der Nachginger
seine bereits beim ersten Examen gemachten Aussagen und erginzt,
er habe «den Felix Meyer sein lebtag nie gesehen, als gestern bey der
verhom!”.

Daumenschrauben und Gestindnisse

Die Nachginger sind indes mit ihren Nachforschungen noch nicht
weitergekommen. Erst als sie nach beendeter Einvernahme den Ver-
dichtigen aufgrund diverser belastender Aussagen und Widerspriiche
in den Wellenberg tiberfiihren lassen und ihn zur Sicherheit mit Dau-
menschrauben verwahren wollen, gesteht Obrist das Verbrechen und
bittet darum, noch einmal angehort zu werden. In der Folge referiert
Obrist den Tathergang: Er sei am besagten Freitagabend gegen 21 Uhr
vom Butzenbiihl weggegangen und habe unterwegs einen Stecken
aus einem Zaun gezogen. Als er Felix Meyer und dessen Kameraden
antraf, sei er ihnen in der Absicht, einen von ithnen zu berauben,
nachgegangen und habe vorgegeben, er miisse nach Zurzach. Als
Meyers Kamerad zuriickblieb und er mit ersterem allein war, habe er
einen Schlag mit der Faust ausgeteilt. Obrist betont, Meyer nicht mit

5 StAZH A 13, Dossier Obrist, Schreiben vom 09.09.1767.
16 StAZH A 13, Dossier Obrist, Schreiben vom 09.09.1767.
7StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.

149



dem Zaunstecken geschlagen zu haben. Als letzterer wieder aufstehen
wollte, habe er ihm zwei weitere Schlige mit einem Geisselstecken
zugefiigt, den er diesem unmittelbar zuvor abgenommen habe. Um
Meyer auszurauben, habe er sich auf ihn gesetzt und ihm dabei meh-
rere Stosse mit dem Knie versetzt. Insgesamt habe er ithm ungefihr
drei Gulden und 36 Schilling, drei Fruchtsicke, etwas Leder, Salz, O,
Unschlitt und Schwefelhélzer abgenommen. Zu Hause sei er durch
das Fenster eingestiegen und habe das Diebesgut am folgenden Mor-
gen seiner Frau und seinen Tochtern gezeigt und diesen den Tather-
gang geschildert. Das Salz und Ol hitten sie im Haushalt verbraucht,
das Geld sei von der Familie hin und wieder tiir Wein und Brot aus-
gegeben worden, den Rest habe er in einer Kammer versteckt. Erst
als ihn seine Tochter am Vortag gewarnt habe, dass das Haus durch-
sucht und er gefangen genommen werden solle, habe er nach dem
versteckten Diebesgut geschaut, hitte jedoch nichts mehr gefunden,
weil die iltere Tochter bereits alles im Giillenloch versteckt habe.

Im Anschluss an dieses Gestindnis wird Rudolf Obrist in den Wel-
lenberg tiberfiithrt und dort eingeschlossen.

Wein, Fleisch und Brot

Am selben Tag findet das erste Examen mit Catharina Tuggener statt,
bei dem sie insbesondere nach dem Verbleib des Diebesgutes und dem
genauen Hergang des Uberfalls gefragt wird. Im Gegensatz zu ihrer
vor wenigen Stunden getitigten ersten Aussage gibt Tuggener nun
zu, dass ihr Mann ihr den wirklichen Tathergang geschildert habe.
Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits von Obrists Gestindnis wusste,
ist unklar. Er habe ihr erzihlt, dass er sich Meyer und seinem Kame-
raden angeschlossen habe, weil einer der beiden auftillig viele Ein-
kiufe bei sich trug. Dann habe er Meyer unterwegs bei giinstiger
Gelegenheit mit dessen eigenem Geisselstecken niedergeschlagen und
beraubt. Hinsichtlich des prisentierten Diebesgutes korrigierte sie
ihre Aussage von einem Gulden auf ungefihr vier und prizisierte die
Anzahl der entwendeten Getreidesicke auf deren drei. Beziiglich der
Verwendung der gestohlenen Waren deckt sich ihre Aussage mit der
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ihres Mannes. Zuletzt gibt sie zu Protokoll, «ihr Mann habe sie schon
so viel gekostet, wenn die Sache nur einmahl ein solches end nihme,
dass er sie nichts mehr kosten wurde»'®.

Zwei Tage spiter, am 11. September 1767, werden die beiden Téch-
ter Verena und Anna verhort. Auch sie werden nach dem Tathergang
und dem Verbleib des Diebesgutes befragt. Die 27 Jahre alte Verena
erzihlt den Nachgingern auf deren gezieltes Nachfragen, ihr Vater
seiin der fraglichen Nacht erst gegen den Morgen nach Hause gekom-
men, und sie habe ihm das Tor geéffnet. Er habe einige Sicke, Salz,
Leder, Ol und Unschlitt sowie etwa drei Gulden bei sich getragen. Er
habe ihr zuerst erzihlt, er hitte die Waren gefunden. Als sie jedoch
Blut an seinen Kleidern entdeckt und ihn darauf angesprochen habe,
habe er behauptet, er hitte in der Metzgerei ein Kalb geschlachtet.
Da sie ihm nicht geglaubt habe, erzihlte er im Beisein der ganzen
Familie den wahrhaftigen Tathergang. Beziiglich des Verbleibs des
Diebesgutes deckt sich Verenas Aussage mit derjenigen der Mutter.
Ausserdem gibt sie zu, dass sie ihren Vater vor der anstehenden Haus-
durchsuchung gewarnt und auf sein Geheiss einen Sack in das Giil-
lenloch geworfen habe.

Die jiingere Tochter Anna, 25 Jahre alt, wiederholt grosstenteils die
Antworten ihrer Schwester, fiigt jedoch an, das Geld sei von der Mut-
ter und der ilteren Schwester, vielleicht auch von ihr selbst fiir den
Kauf von Fleisch, Brot, Wein und Schmalz verwendet worden. Sie
selbst habe davon eine Flasche Wein fiir 1 Gulden und 8 Schilling
gekauft, ausserdem sei einem Schuhmacher ein Paar Schuhe fiir unge-

fihr 1 Gulden und 30 Schilling abgekauft worden.

Faust oder Stecken?

Obwohl Rudolf Obrist die Tat inzwischen gestanden hat und sich die
Aussagen der Familie beziiglich der Verwendung des Diebesgutes
langsam zu decken beginnen, ordnet der Rat am 12. September in
einem Schreiben an den Ratsherrn Kilchsperger aufgrund der immer

'8 StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.
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noch anhaltenden Widerspriiche hinsichtlich der Gewaltanwendung
an, «den Obrist (...) unter vorstellung des Scharffrichters zu Exami-
nieren, und ihne néthig befindenen falls mit Meyer zu confrontieren»®.
Bei fortdauerndem Widerspruch sei ein «strikteres Examen»?® vor-
zunehmen, der Verdichtige also nétigenfalls zu foltern. Auch mit der
Frau und den T6chtern wird ein weiteres Verhor angesetzt «und zwa-
ren haubtsichlich tiber die annoch waltenden widerspriiche»?'.

Die ihnen aufgetragenen Verhére nehmen die beiden Nachgiinger
am Montag, 14. September 1767, im Oetenbach bezichungsweise im
Wellenberg vor. Im Fokus der gestellten Fragen steht nun ganz klar
die Schilderung der exakten Gewaltanwendung wihrend des Uber-
falls, der Verwendungszweck des gestohlenen Geldes und die Umstin-
de des Versteckens der Fruchtsicke vor der Hausdurchsuchung. Catha-
rina Tuggener sagtin ihrem zweiten und letzten Verhor aus, ithr Mann
habe erzihlt, dass er den ersten Schlag mit dem bei sich gefiihrten
Zaunstecken ausgeteilt habe, den zweiten unter Ausrufen von «Leide
dich nur, ich gib dir mit deinem eigenen gut»** mit Meyers eigenem
Geisselstecken. Thr Mann habe héchstens drei Gulden mit sich
gebracht, die sie selbst und ihre Tochter fiir Brot, Wein und Fleisch
ausgegeben hitten. Sie habe ihrem Mann ausserdem ein Paar Striimp-
fe fiir /> Taler gekauft, den Rest habe «der Mann auch gréstentheils
verbuzt»?. Auf die Frage, wer vor der Hausdurchsuchung die Sicke
im Giillenloch versteckt habe, gibt sie an, dass der Mann die Sicke
aus dem Fenster geworfen und die Kinder sie versteckt hitten.

Auch Verena Obrist gibt zu Protokoll, dass ihr Vater zu Hause
erzihlt habe, dass er den ersten Schlag mit dem Zaunstecken ausgeteilt
habe. Mit dem Geisselstecken habe er den Meyer zu Boden geschla-
gen. Von den drei Gulden seien durch die Mutter Wein, Brot und
Striimpte gekauft worden, und sie selbst habe nur einen der drei Sicke
versteckt, wie es mit den anderen beiden zugegangen sei, wisse sie
nicht.

19 StAZH A 13, Dossier Obrist, Bericht vom 12.09.1767.
20 StAZH A 13, Dossier Obrist, Bericht vom 12.09.1767.
21 StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 14.09.1767.
22 StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 14.09.1767.
2 StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 14.09.1767.
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Beziiglich der Gewaltanwendung sagt Anna Obrist in ithrem zwei-
ten Verhor dasselbe wie ithre Mutter und ihre Schwester aus. Auch sie
geht von drei Gulden gestohlenem Geld aus, wovon sie selbst eine
Flasche Wein gekauft habe. Den Rest hitten die anderen ausgegeben.
Weiter gibt sie zu, dass sie die beiden anderen Sicke im Giillenloch
versteckt habe, womit deren Verschwinden geklirt scheint.

Schliesslich wird noch am selben Tag Felix Meyer erneut angehort;
auch hier liegt das Hauptaugenmerk auf der Abfolge der einzelnen
Schlige. Meyer ist sich ganz sicher, dass der erste Schlag mit einem
Stecken und nicht mit der Faust erfolgte. Er wisse jedoch nicht, ob
mit dem Zaun- oder dem Geisselstecken. Ausserdem habe die Aut-
stellung der Einnahmen und Ausgaben des fraglichen Tages ergeben,
dass thm héchstens 14 Gulden entwendet oder verloren gegangen
seien. Obrist habe ihm das Geld sowohl aus der Hosentasche als auch
aus dem Leibchen genommen.

Unter Zuzug des Scharfrichters wird im Anschluss Rudolf Obrist
im Wellenberg zum dritten Mal examiniert: Er gibt nun zu, dass er
den ersten Schlag mit dem Zaunstecken ausgefiihrt habe. Als Meyer
wieder aufstehen wollte, habe er thn mit dessen Geisselstecken erneut
niedergeschlagen und beraubt. Er habe jedoch nicht mehr als drei
Gulden und 36 Schilling erwischt, im Leibchen sei nur eine Schnupf-
dose gewesen, kein Geld. Auf die Frage, was ihn zu dieser Tat getrie-
ben habe, entgegnet er, «der bose Geist habe ihne leider durch die
Armuth getrieben, er solle schauen, wie er gelt bekomme»*. Ausge-
geben hitten er und seine Familie das Geld fiir allerlei; wer die Sicke
vor der Hausdurchsuchung versteckt habe, wisse er nicht mehr, er sei
am fraglichen Morgen zu aufgeregt gewesen. Ausserdem «bette er
Gott um Verzeihung seiner schweren Siinden, und die hohe Obrigkeit
um ein Gnidiges urteil»?.

i“ StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 14.09.1767.
*StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 14.09.1767.
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Bitte um Gnade und Finalexamen

Am 22. September 1767 folgt ein Schreiben des Leutpriesters Escher,
titig in der Kirche zum Grossmiinster, der den Gefangenen gemiiss
Befehl des Rates im Wellenberg ptlichtgemiss besuchte und berichtet,
Obrist sei sich seiner Stinden und Schuld bewusst und bitte Gott und
die Obrigkeit um Gnade und Verzeihung, «er férchtet sich wegen viel
vor dem sterben»?. Ein darauf bezugnehmendes Schreiben des Ziir-
cher Rates an Ratsherr Kilchsperger unterrichtet diesen iiber die Besu-
che des Leutpriesters und verlangt zu gegebener Zeit «die gewohnten
Final Examina»*’ durch die Nachginger. Leutpriester Escher richtet
sich am 28. September mit seinem zweiten Bericht erneut an den Rat
und beschreibt die Ergebnisse wiederholter Besuche bei Rudolf Obrist:
Er flehe «auf dass erbirmlichste und jimerlichste um sein leben»?®,
hore nicht auf, Gott um Vergebung zu bitten und verspreche, ein
frommes und gutes Leben zu fithren.

Das vom Rat verlangte finale Examen findet am 29. September statt
und bildet den Abschluss der behérdlichen Ermittlungstitigkeit. Die
Nachginger vernehmen den Gefangenen ein letztes Mal und stellen
ausfiihrliche und gezielte Fragen, die Obrist in den meisten Fillen
nur mit «Ja» beantwortet. So gibt er zu, am Freitag, 28. August 1767,
von seinem ordentlichen Heimweg abgekommen zu sein, «in der bos-
hafften absicht jemand von den vorbey pahsierenden gewaltsam anzu-
greiffen und zu berauben»* und unterwegs «zu ausfithrung dieses
gottlosen vorhabens»*® einen Zaunstecken ausgezogen zu haben. In
der Frage, ob es wahr sei, dass er Felix Meyer mit dem Zaunstecken
zu Boden geschlagen und danach mit dem Geisselstecken misshandelt
habe, weicht Obrist von seiner im dritten Verhor getitigten Aussage
ab und behauptet, er habe dies zuvor nur aus Furcht so ausgesagt.
Tatsichlich habe er Meyer jedoch nicht mit dem Zaunstecken, sondern
mit der Faust den ersten Schlag erteilt. Weiter bestitigt Obrist die

26 StAZH A 13, Dossier Obrist, Bericht vom 22.09.1767.
27StAZH A 13, Dossier Obrist, Schreiben vom 23.09.1767.

28 StAZH A 13, Dossier Obrist, Bericht vom 28.09.1767.

29 StAZH A 13, Dossier Obrist, Final-Examen vom 29.09.1767.
30 StAZH A 13, Dossier Obrist, Final-Examen vom 29.09.1767.
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Summe des gestohlenen Geldes in der Hshe von drei Gulden und 36
Schilling und die Menge des restlichen Diebesgutes, namentlich drei
Fruchtsicke, etwas Leder, Salz, Ol und Unschlitt. Zudem sagt er aus,
dass er alle Waren mit nach Hause genommen, der Familie gezeigt
und sie in den folgenden Tagen so verbraucht habe, wie er in seinem
vorangegangenen Verhor ausgesagt habe. Abschliessend anerkennt
Rudolf Obrist, «dass er sich mit diesen verbrechen Gegen Gott und
menschen gréblich versiindiget, und eine grosse straaff verdienet»?'.
Am 30. September wird ihm die Niederschrift des am Vortag
gefiihrten Examen vorgelesen. Obrist bleibt bei den zu Protokoll gege-
benen Aussagen und bittet ein weiteres Mal um Gnade und Barm-
herzigkeit. Abschliessend iibergeben die Nachginger simtliche
Berichte und Protokolle zur Urteilstindung an den Ziircher Rat.

Diskussion und Denkanstosse
Uber den Tiiter

Wie und wann Obrist auf die schiefe Bahn geraten ist, lisst sich im
Nachhinein nicht rekonstruieren. Fest steht aber, dass er offenbar aus
gutem Hause kam, so war immerhin sein in Zollikon wohnhafter
Grossvater viterlicherseits, Jacob Obrist, Untervogt in der Obervogtei
Kiisnacht.?> Rudolf Obrist wurde als drittes von fiinf Kindern entwe-
deram 22. Mirz 1717% oder am 25. Mirz 1717** in Kilchberg getauft.
Er heiratete die am 30. Juni 1715% ebenfalls in Kilchberg getaufte
Catharina Tuggener am 5. Juli 1740° in Albisrieden. Die Obrists
waren in den 1750er-Jahren in Riischlikon wohnhaft und tauchen als
21. Haushaltung im Haushaltungsrodel*” auf, gemiss welchem Obrist

' StAZH A 13, Dossier Obrist, Final-Examen vom 29.09.1767.

2 StAZH E 111 148.8, S. 8.

¥ StAZH E 111 148.1, S. 528.

*StAZH E 11 62.4, S. 123,

* StAZH E 111 02.3,5. 352,

:“ StAZH E 111 100.1, S. 376 und Stadtarchiv Ziirich VIII C 169, 0. S.
7 StAZH E 111 100.6, S. 5.
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als Seckelmeister amtete. Ob und inwiefern Rudolf Obrist vor diesem
Vorfall bereits straffillig war, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt
werden. Die Nachginger fithren auf jeden Fall keine vorangegangene
Tat ins Feld. Wann und unter welchen Umstinden der Umzug nach
Seebach und der Abstieg in die von Obrist erwihnte Armut folgte,
bleibt ebenfalls unklar. Catharina Tuggeners Aussage «ihr Mann habe
sie schon so viel gekostet»*, lisst jedoch Raum fiir Spekulationen.

Wahl des Opfers und des Tatorts

Der Heimweg fiihrte Felix Meyer vom Roéthel entlang des Hiirsthol-
zes iiber Affoltern bis nach Nassenwil bei Niederhasli. Dabei befand
er sich wohl auf der Hauptverkehrsachse zwischen Ziirich und Zur-
zach. Glauben wir Obrists Aussage, er habe im Kiferholz gewartet,
um einem lohnenswerten Opfer abzupassen, so erscheint der Standort
des geplanten Verbrechens sinnvoll. Immerhin ist aut einer Haupt-
strasse ein deutlich hoherer Durchgangsverkehr zu erwarten als auf
kleineren Nebenstrassen. Catharina Tuggener sagt jedoch in ihrem
ersten Verhor aus, thr Mann habe in einem Wirtshaus auf dem Roéthel
einige Minner beim Spielen beobachtet, und als sich zwei von ihnen
auf den Weg machten, sich ihnen angeschlossen. Obwohl Obrist
angibt, Meyer und Schidti zufillig angetroffen zu haben, lisst sich
vermuten, dass er die beiden im Wirtshaus in aller Ruhe ausgespiht
und als lohnenswerte Opfer identifiziert hat. Zumindest berichtete
er seiner Frau, «der einte habe einen Kauff gehabt»*. In diesem
Zusammenhang darf auch angenommen werden, dass Obrist den
Zaunstecken zum Zweck des Uberfalls ausgezogen hatte, wihrend er
Meyer nachging. Schliesslich nutzte er die giinstige Gelegenheit, als
Schidti immer weiter zuriickfiel. So war Meyer mit ihm alleine und
durch das Zusammenschniiren seiner Sicke abgelenkt.

3 StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.
¥ StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.
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Pilger als Alibi

Obrists Vorgehen spricht hinsichtlich seines vermeintlichen Alibis
durchaus fiir kriminelles Geschick. So sagt er in seinem ersten Verhor
aus, er sei in der Nacht mit Pilgern unterwegs gewesen, welche
schliesslich bei ihm tibernachtet hitten. Das Antreffen von Pilgern
— vorausgesetzt, Obrist meint mit dieser Bezeichnung im eigentlichen
Wortsinn kirchliche Wallfahrer und nicht gewdhnliche Wanderer —in
dieser Gegend wire durchaus moglich, liegt doch das Kloster Fahr
nur wenige Kilometer westlich der Stadt und ist tiber den Réthel via
Affoltern und Regensdorf einfach zu erreichen. Ebenfalls denkbar
wire das Angebot einer Schlafgelegenheit an Pilger, die sich auf dem
«Einsiedlerweg»*® vom Unterland tiber Seebach und Ziirich in Rich-
tung Kloster Einsiedeln befanden. Die Behauptung, die Pilger hitten
bei ithm iibernachtet, schiitzt ihn zudem vor dem Verdacht, dass er
nach der Ankunft in Seebach das Haus nochmals verlassen habe, um
den Uberfall zu begehen. Ausserdem erschwert die unkonkrete
Beschreibung seiner Begleiter und Begleiterinnen ein spiteres Auf-
finden der Personen zwecks Uberpriifung von Obrists Version.

Trotz des scheinbar geschickten Vorgehens wird Rudolf Obrist in
diesem Fall jedoch seine Familie zum Verhingnis. Obwohl er noch
angibt, er wisse nicht mehr, welche seiner Téchter ihm und folglich
auch den Pilgern in der besagten Nacht die Tiire gedfinet habe, sagt
seine Tochter Verena aus, dass sie thren Vater hereingelassen habe,
ohne die Pilger auch nur mit einem Wort zu erwihnen. Auch die
tibrigen Familienmitglieder bestitigen Obrists Geschichte nicht. Bei
seinem dritten Verhor lasst Obrist schliesslich seine Pilger-Liige fallen
und gibt weiter zu, dass er zu Hause nicht geklopft habe, sondern
durch das Fenster eingestiegen sei.

“StAZH PLAN A 4.10.
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Aussagestrategien

Ebentalls auffillig sind in diesem Zusammenhang die Aussagestrate-
gien der Familienmitglieder, die einander mit ihren Aussagen einer-
seits zu schiitzen versuchen, andererseits jedoch meist belasten. So gibt
Catharina Tuggener in ihrer Aussage vom 9. September 1767 zu Pro-
tokoll, ihr Mann habe ihr erzihlt, er hitte einen betrunkenen und
schlafenden Mann ausgeraubt, obwohl sie vom tatsichlichen Tather-
gang wusste. In der gleichen Aussage belastet sie Obrist hingegen mit
der Behauptung, er habe sie drohend von der Anzeige des Verbrechens
abgehalten. Beziiglich des gestohlenen Geldes sagt sie in ihrem zwei-
ten Verhor, ihr Mann habe den Grossteil selbst ausgegeben. Obrist
versucht erst gar nicht, die restlichen Familienmitglieder zu schiitzen
und weist wiederholt darauf hin, dass alle vom wissentlich gestohlenen
Geld Lebensmittel gekauft hitten, und bezichtigt sie damit der Mit-
wisserschaft. Wohl weil die Frauen iiber die drohende Strafe bei mas-
siver Gewaltanwendung Bescheid wussten, sagten alle drei bereits bei
ihren ersten Verhéren, Obrist habe nach der Tat gesagt, er hitte zuerst
mit einem Stecken zugeschlagen. Im Zuge seines Gestindnisses gibt
Obrist weiter an, er habe seiner Familie bereits am Morgen nach der
Tat den wahrhaftigen Hergang geschildert. Ausserdem behauptet er,
seine ilteste Tochter habe die drei Sicke selbststindig vor der Haus-
durchsuchung im Giillenloch versteckt. Die Aussagen der Frauen
decken sich jedoch dahingehend, dass Obrist die Sicke aus der Kam-
mer geworfen und seine Tochter diese anschliessend auf Geheiss des
Vaters im Giillenloch versteckt haben.

Ein verriterischer Zufall?

Die exakten Umstinde, die dazu gefiihrt haben, dass Obrist bereits
wenige Tage nach dem Uberfall zum Verdichtigen avancierte, bleiben
im Dunkeln. Wie bereits erwihnt, hat Felix Meyer wohl durch eige-
ne Ermittlungen Obrist als potenziellen Titer ausgemacht. Wie er
auf diesen Verdacht kam und wie sich dieser konkretisierte, geht aus
den Quellen nicht direkt hervor. Bemerkenswert erscheint in diesem
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Zusammenhang aber der Umstand, dass der Bruder des Uberfallenen
gemiss Aussagen von Frau und Tochter Obrist am Sonntag, 6. Sep-
tember 1767, bei ihnen zu Besuch gewesen sei. In welcher Beziehung
Meyers Bruder zur Familie Obrist stand, wissen wir nicht. Fest steht,
dass Obrist durch diesen Besuch in Erfahrung brachte, dass dem Uber-
fall auf Felix Meyer nachgegangen wurde.

Sicher ist, dass mindestens Titer und Opfer einander unbekannt
waren. Andernfalls wire Obrist mit seiner Strategie, vor der Tat seine
Herkunft zu verbergen, gescheitert. So gab er nimlich an, er sei von
Diibendorf und miisse nach Zurzach reisen, vorgingig jedoch noch
in Buchs Geld eintreiben. Diese erfundene Geschichte passt in die
geographischen Gegebenheiten und rechtfertigt Obrists Verbleib auf
der Hauptstrasse zwischen Ziirich und Regensdorf. Trotz der falschen
Identitit wurde der Titer vom Opfer, da er die Tat offenbar unver-
mummt begangen hatte, bei der Gegeniiberstellung sofort erkannt.

Weiter bestiinde die Méglichkeit, dass zum Zeitpunkt des Besuches
von Meyers Bruder der Verdacht bereits auf Obrist lastete und der
Besuch dem Zweck diente, sich im Hause des Verdichtigen unauffil-
lig umzuschauen. Somit kénnte Meyers Bruder Obrist auch bewusst
vom Nachgang in der Sache des Uberfalls erzihlt haben, um dessen
Reaktion zu priifen. Das von Verena Obrist geschilderte Erschrecken
des Vaters bei diesem Bericht diirfte den Verdacht der Meyer-Briider
erhirtet haben. Als Schliisselfigur kénnte hier auch der Schuhmacher
Huber fungiert haben. Die strikte Weigerung Catharina Tuggeners,
dem Schuhmacher das Leder zu zeigen, wire ein allfilliger Hinweis
auf Obrists Titerschaft.

Leider sind die Verbindungen zwischen den beteiligten Personen
heute nicht mehr rekonstruierbar, es spricht jedoch einiges dafiir, dass
gewisse Bekanntschaften bestanden haben miissen.

Gestdandnis unter Folter?
Die beiden Ratsmitglieder Kilchsperger und Ott tibernechmen als vom

Ziircher Rat beauftragte Nachginger simtliche Verhére und orien-
tieren den Kleinen Rat laufend iiber Fortschritte und widerspriichliche
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Aussagen. Ziel hinsichtlich der Verurteilung eines Straftiters war ein
Gestindnis, welches unter Umstinden durch Folter erzwungen
wurde. Rudolf Obrist gesteht im vorliegenden Fall bereits bei der
Androhung der Daumenschraube zum sicheren Transport vom
Oetenbach in den Wellenberg, dennoch wird er aufgrund fortwih-
render Widerspriiche unter Zuzug eines Scharfrichters erneut verhort.
Die Nachginger werden dabei vom Rat angewiesen, «bey allfillig des
weiteren fortdauernden widerspruch mit dem Obrist selbsten unter
wiirklichung setzn und (...) ein strikteres Examen vornehmen»*'. In
diesem Zusammenhang findet auch sein Gestindnis beziiglich der
Gewaltanwendung statt, dass er den ersten Schlag mit dem Zaunste-
cken ausgefiihrt habe. Im Final-Examen widerruft Obrist jedoch diese
Aussage und gibt zu Protokoll, «aus furcht habe er das vorige mal
bekennt: er habe ihm mit dem Zaunsteken einen Schlag gegeben»*.
Er betont erneut, er habe den ersten Schlag nicht mit dem Zaunste-
cken, sondern mit der Faust ausgeteilt. Moglicherweise hat Rudolf
Obrist die blosse Anwesenheit des Scharfrichters dazu bewogen, den
thm von den Nachgingern vorgeworfenen «metichelmérdrischen
Angriff»* zu gestehen, um damit den Schmerzen der drohenden Fol-
ter zu entkommen. Ob und in welchem Ausmass der Scharfrichter
im vorliegenden Fall eingriff, bleibt unklar. Das im Richtbuch iiber-
lieferte Urteil berichtet in einer standardisierten Formulierung von
einem Gestindnis «ohne Pein und Marter»*.

Abwesende Obervigte

Sowohl in der Weisung vom 9. September 1767 an den Ziircher Rat
als auch in der Niederschrift des zweiten Verhors von Rudolf Obrist,
ebenfalls vom 9. September, wird ersichtlich, dass beide Obervogte
der Vogtei Regensdorf nicht anwesend waren und an ihrer Statt Stell-
vertretungen die Amtsgeschifte im Namen der Vogtei Regensdort

1 StAZH A 13, Dossier Obrist, Schreiben vom 12.09.1767.

2 StAZH A 13, Dossier Obrist, Final-Examen vom 29.09.1767.
B StAZH B VI 277.

“StAZH B VI 277.
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tibernahmen. So unterzeichnen die Ratsherren Hirzel und Kilchsper-
ger die Weisung «als in abwesen der Herren Obervogten des Amts
Regenstorft Erbetene Herren»* und Ratsherr Hirzel nimmt «anstatt
des herren amtsobervogts zu Regenstorff»*® am besagten Verhér teil.
Uber die Griinde der gleichzeitigen Abwesenheit der Regensdorfer
Obervogte*” Hans Ludwig Meyer von Knonau und Hans Heinrich
Schneeberger konnen nur Vermutungen angestellt werden. Die Stell-
vertretungen scheinen zumindest im vorliegenden Fall innerhalb des
Kleinen Rates geregelt und vorgingig geplant. Bei Ratsherr Kilch-
sperger handelt es sich ausserdem um den Obervogt der Obervogtei
Riimlang, die unmittelbar an das Gebiet der Obervogtei Regensdorf
angrenzte.

Fazit und Obrists Ende

Der vorliegende Fall veranschaulicht die Ermittlungstitigkeit der Ziir-
cher Obrigkeit in der frithen Neuzeit eindriicklich. Die Befragungen
verlaufen zielstrebig und konsequent und unter steter Riicksprache
mit dem Rat. In welchem Ausmass das Opfer hier selbst Nachfor-
schungen angestellt hat, bleibt dahingestellt, der schriftliche Beweis,
dass Meyer Obrist selbst als Tatverdichtigen ausgemacht hat, ist bei-
liufig in der Weisung vom 9. September 1767 zu finden. Fiir die
Beurteilung der Schwere der Straftat scheint insbesondere die Anwen-
dung der Gewalt massgeblich zu sein. Immer wieder werden das
Opfer, der Titer und dessen Familie dahingehend verhért, ob Obrist
den ersten Schlag mit der Faust oder dem Zaunstecken ausgeteilt
hatte.

Nachdem die Herren Nachginger am 30. September 1767 dem
Kleinen Rat ihre Berichte zukommen liessen, entscheidet der fiir die
Aussprache von Todesstrafen zustindige Malefizrat unter dem Vorsitz
von Seckelmeister Heidegger, dass Rudolf Obrist von Seebach wegen

* StAZH A 13, Dossier Obrist, Weisung vom 09.09.1767.

10 StAZH A 13, Dossier Obrist, Examen vom 09.09.1767.

7 Verzeichnis der ziircherischen Land- und Obervégte, 1391 bezw. 1497 bis 1798. O.
Hrsg. Ziirich 1943.
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Zuwiderhandlung gegen «godtlich-menschlich- und nadtiirlichem
Gesetz»*® und «zur straff obangeregten missethaten mit dem Schwerth
vom Leben zum Tod gebracht werden»* soll: Thm sei «mit einem
Schwerth das Haubt von dem Kérper hinweg [zu] schlagen, alsdass
ein wagen Rad zwischent das Haubt und Kérper durchgehen moge;
wormit er dann gintslichen gebiisst und den weltlichen Gericht und
Rechten genug gethan haben solle»*. Das Gericht erkennt, dass Obrist
mit der «hochst-striflich-vorgehalten Absicht (...) seinen Strassen
Raub» begangen habe und «jemanden (...) hinteriiks zu boden geschla-
gen, durch zu widerhollten mahlen ihme versezte Streiche, sehr
mishandelt» und «des bey ihme gefunndenen Gelts und waren
beraubet» habe und damit «einen qualificierten Strassen Raub»®! aus-
gefiihrt hat.

Am 3. Oktober folgt schliesslich das Urteil fiir Catharina Tuggener
und Obrists Tochter Verena und Anna: Alle drei werden mit Schligen
bestraft und in ihre Heimatgemeinde geschickt.”

¥ StAZH B VI 277.
¥ StAZH B 11938, S. 130.
0 StAZH B V1277.
31 StAZH B VI 277.
2 StAZH B 11938, S. 132f.

162



	"Vom bösen Geist durch die Armuth getrieben" : Einzelfallstudie eines Raubüberfalls auf der Zürcher Landschaft in der frühen Neuzeit am Quellenbeispiel

